
&,/1111 und Amw Bauer-ll'ild). München 2!Xl2. S. 29-l-298: in der Beschrei­
bung diese1 Schlachtenfre1k01 wird anstelle ,eine, Bruder, Heinrich 1rrtümhch 
Herzog Leopold als Mimretter Fnednch, des Schönen genannt. 

" So heißt es z. ß . m der Schnnduschen Mamkel von 1738 (,\larriu Deuriu.~er 
[llrsg./: Die älceren Mamkeln de, ß mhum, Frersmg Ud. 1. München 1849. 
S. 393): »Haec capella ... aedificata fmt ex voto Serernss11norum Ducum U:lv,1-
riac. qui in praesemi loco ab ho111bm su1, victon,1111 reportaverunt. quod enam 
anttqua in latere capellae pictura videtur 111d1carc.• 

·• Der ebemo gestaltete Turm der alten Germcringer Martt111kirche (um 1480) 
ahmt den Hoföcher bewusst nach, war Germermg doch von dem Scharmüt­
zel betroffen, das bei AUmg glücklich beendet wurde. 
A/1111111111 a.a .O. (2002), S. 3. 
L<>1/tar Alr111a1111: Bau und Ausstattung der Kirche. In: Kloster Andechs (Großer 
Kumtführer Ud. 19). Regensburg ' 2005. S. 29-52, hier S. 30. 
Strau/, a.a.O., S. 2571258. 
Eric/1sc11 a.a.O., S. 30. 
L,11/tar A lrmaim: Die ß aumetsterfamilie Schöttl aus Holzk1rch,•n/Ldkr. Fürs­
tenfeldbruck. In: Amperland 20 (1984) 567-570. 

' Vgl. Clemensjockle: Lexikon der Heiligen. München 1995. 
Erwelbcrr Kirsd1ba11111 11. "· (Hr~~.): Lexikon der Chri1tlichen lkonographte 
Bd. 4. R om/Freiburg/Basel/Wien 1972. Sp. 163-168 (Sippe. He,hge). 

'' El,er/wrd 1'011 Fug~er: Kloster Fürstenfeld, e111c W1ttel1bacher Stiftung und 
deren Schicksale von 1258- 1803. München 1884, S. 49. führt noch weitere 
R1tter und sogar die Verbündeten Markgraf Johann von Brandenburg (der 
damal< aber em 16 Jahre alt war) und Pfalzgraf Johann von Neumarkt-Neun­
burg an; die Wappen smd heute zum Großteil nicht mehr zu entziffern. 
,,;,,,berr Lieb: München. Die Geschtehte semer Kunst. München 1971, S. 39. 

• /11.~rid L,1scltek: Reclams Mode- und Kostümlexikon. Stuttgart • 1988, S. 448. 
1 olker Licdke! Perer l#i11:ierl: Landkre11 Fümenfrldbruck (Denkmäler m 
Bayern Bd. 1.12). München 1996, S. 44. 
L'rsula .\fosebac/1: St. Georg R oggenstem. Emmering 199-l, S. 6-13. 
Rola11d B.mmmm: Die Schlacht von Hoflach. Kapellenbau für dte Rettung de, 
Sohnes. In: Fürstenfcldbrucker Neueste Nachrichten vom 11./ 12. 6. 1983. 

" Erid,serr a.a.O .. S. 27/28 oder Ral/ a.a.O., S. 102/103. 
' H1111s Rm111sd1: Die spätgonsche Tumba für Kaiser Ludwig den Bayern aus dem 
Jahre 1468. e111 Werk de< Münchner Bildhauers Hans Haldner. In: Das Grab­
mal Kaiser Ludwigs des 13aycrn 111 der Münchner Frauenktrche. R egensburg 
1997, s. 41-49. 

• Weder in Zimelie 28 (StadtA Mü), S. 51 r. noch bei F1ierrer a.a.O.. S. 205. oder 
So/leder a.a.O.. S. 467-470. 

" Frrgger a.a.O., S. 49, behauptet sogar: •DerVorfall tst 1111 großen Saale des Klos­
ters [FürstenfddJ durch e111 Gemälde n,rewtgt worden•, wa, aber sonst nicht 
belegt ist. 

" Ampeck a.a.O., S. 600: S. 346 dasselbe 111 Latc111: , In quo qmdam m,les ex 
adverso a duce Alberto capnv1tatem postulat. Quod ,,dens genitor e1us dux 
Ernestus furore repletus ,,rihter eundem ab1gebat cum clava ... •: dabei ist hier 
vermerkt, dass »cum cla,.,, (= 11111 dem Streitkolben) em nachträglich e111ge­
fügr worden sei. 

" Riezler a.a.0., S. 261. 
" Vgl. z.B. Herbert Kulm: Kieme Chronik von Alling 11111 Biburg und Holzhau­

sen. Alling 1988, S. 22; dort wird - leider ohne Quellenangabe - eine •zeit­
genössische Chronik, zittert. die schon deshalb nm Vomcht zu gemeßen 1st. 

weil sie unnchnge Daten nennt: auch Rie.::la (a.a.O .. S. 261) ,chemt <tch bei 
scmer Schilderung 1c1lwe1se auf diese Quelle zu stützen. 
In der Hoflacher Kapelle hat sich auch noch eme I lolzfigurengruppe der hl. 
Anna ,elbdritt vom Anfang des 16. Jahrhundem erhalten, die möghcherwetse 
im Zusammenhang der Stiftungserncuerung Herzog Albrechts IV. 1508 hier­
her kam. 

• He/111111 .\loltrirr.~: Die Tegernseer Altarretabel de, Gabriel Angler und die 
Münchner Maleret von 1430-1450 (Beiträge zur Kun1twmen1chaft Ud. 71 ). 
München 1997, S. 12/187. 

•· • ... gemalt von Meister H111z Gabriel Anger aus München•, zitiert nach Fug~er 
a.a.O., S. 49 . 

.... S,,1/eder a.a.O., S. 470. 
Emsr Brrdmcr: Memer 11111 omamen. In: Ze11,chrift für Kunst 4 (1950) 308 
ff., hier S. 318. 
A!(red S11111,~e: Deutsche Maleret der Gonk 13d. X. München/ Berlin 1960, 
S. 55. 
Lieb ,1.a.O., S. 39. -Vgl. auch .\foria Frciirr " Bibm: Wand111alereien in Ober­
bayern UW-1570 (Miscellanea Uavanca Monacens1a Bd. 25). München 1970, 
S. 15: •e\'tl. au, der Werkstatt Gabriel Anglers stammend•. 

,, Liedke a.a.O. (1980). S. 118. 
Cisel., C,,Jdbe,g: Tafd- und Wandmalerei 111 München 1111 15.Jahrhundert. In: 
Münchner Gotik im Frcisinger Diöze1anmuseum (Kataloge und Schriften / 
D1öze1anrnu1eum für chrntl1che Kunst des Erzb1mum München und Fre11ing 
Bd. 21) . Frei1111g/R egen,burg 1999, S. 69-HX), lner S. 93 '94. 

' .\loltrmg a.a.O .. S. 21. 
Diese Uber111alungen wurden bei den R.estaunerungen durch Werner Peltzer 
(zu111 Wittel<bachcrjahr 1980) und die Münchner Werksc:itte Klaus Klarner 
(2001 /02) weitgehend wieder entfernt. 
Goldberg a.a.O .. S. 86. 

•' Cr<1T,11 Dchio: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler - Ba)crn IV: Mün­
chen und Oberbayern. Neubearbeitung München/ 13erltn 1990. S. 443,444. 
Hier s111d noch die Studien Volker Liedkes 111 der rnn ihm herausgegebenen 
Reihe •Ars 13a,·arica. Gesa111melte Beiträge zur Kunst, Geschichte, Volk1kunde 
und Denkmalpflege 111 Bayern und 111 den angrenzenden 13undesländern• zu 
erb•änzen. 
Könnte dies möglicherwei1e nicht auch auf das Hoflacher Wandgemälde 
zutreffen' 
,\liiltrir,g a.a.0. . S. 159/ 163. 

• Ja11d1i111 Siglwrr: Geschichts- und Kunstdenkmale. In: Bavaria - Landes- und 
Volkskunde des Kö111gre1ches Bayern. Bd. 1: Ober- und Niederbayern. Mün­
chen 1860. S. 251 ff .. hier S. 269/270. 

•• Ausst.-Kat. »Münchner Gonk• a.a.O., Kat.-Nr. 30. 
Liedke a.a.O. (1980), Abb. 45; Datierung nach Goldberg a.a.O., S. 93. 

• 1 olker Liedke: D,e Münchner Tafelmalerei und Schnitzkunst der Spätgotik. 
Teil 11 :Vom l'estjahr 1430 bis zum Tod Ulrich Neunhausers 1472 (Ars Ba,'a­
rica 13d. 29/30). Miinchen 1982.Abb. 27, 28, 32, 50. 

Jolra1111es I Villrelm: Augsburger Wandmalerei 1368-1530. Künstler. Handwerker 
und Zunft (Abhandlungen zur Geschichte der Stadt Au{.,-sburg - Schriftenreihe 
des Stadtarchivs Augsburg Bd. 29). Augsburg 1983. S. 114--118. 

Anschrift des Verf.111ers: 
Dr. Lothar Altmann. Landsberger Str. 84, 82205 Gilchmg 

Die Hofmarks- und Polizeiordnungfür den Markt Bruck von 1600 
Vo11 Prof Dr. Wi/l,e/111 Liebhart M.A. 

jahrhundertelang bestand zwischen dem Zisterzienserkloster 
Fürstenfeld und seinem KJostermarkt Bruck ein - wenn man 
so will - symbiotisches Verhältnis. Das bedeutete aber nicht, 
dass es keine Spannungen und Konflikte gegeben hätte. In 
den Augen des letzten Abtes und C hronisten Gerard Führer 
war sein KJoster »gefällig 1111d 11achgiebig<,, die Brucker Unter­
tanen erschienen ihm dagegen als »1111da11kbar streit- 1111d hab­
siic/1tig«.' Da die Konfükte zwischen der klösterlichen Grund­
und Gerichtsherrschaft einerseits und den Bewohnern des 
Marktes andererseits nicht kontinuierlich bestanden, kann 
man sich der Auffassung anschließen, dass über die Jahrhun­
derte hinweg beide Seiten »in der Regel ( . . . ) ein vom 
Bewusstsein der gegenseitigen Abhängigkeit geprägtes fried­
liches Miteinander~2 pflegten. Der Markt stand im Gegensatz 
zu den landesherrlichen Märkten wie Dachau von der Grün­
dung an unter der patrimonialen Herrschaft zunächst der 
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Gegenpointer und dann der Z isterzienser, die sich durch 
einen eigenen KJoster- und Hofmarksrichter vertreten 
ließen. Wirtschaftlich scheint dies nicht zum Nachteil gewe­
sen zu sein, besaß doch die Bürgerschaft mit dem Kloster 
einen sicheren Arbeitgeber. 

Kloste; 1111d _\1arkt 

Mehr als die anderen Orden stützten sich die Zisterzienser auf 
eine agrarische Eigenwircschaft und gewerbliche Eigenbe­
triebe. D ennoch war Fürstenfeld auch ein herausragender 
Wirtschaftsfaktor als Auftraggeber für Handwerk und Ge­
werbe in Bruck. Die dadurch bedingte hohe Gewerbedichte 
verlieh dem Markt eine zentralörtliche Funktion im gesam­
ten westlichen Teil des großen Landgerichts Dachau:' Spe­
zialberufe wie Buchbinder, Rosenkranzmacher, Glaser, 
Drechsler, Lebzelter oder Uhrmacher lebten von Aufträgen 



»Ober Bnick/1 11ed1st Fiiwe1!feldt gele,~e,1«, Michael l1foi11g, 170 I , K11pferstirh, 13 x )5, 7 cm Foto: Sudtarch1v 

aus dem Kloster. Zur Zeit der Aufhebung 1803 beschäftigten 
die Zisterzienser 163 Personen mit oder ohne Familien, dar­
unter 32 Tagv1erker, die überwiegend im Markt wohnten.' 
Auch auf dem Kapitalmarkt spielte das Klosterjahrhunderte­
lang bei der Kreditnahme und Kreditvergabe eine wichtige 
Rolle.5 1618 lebte etwa ein Drittel von 98 Schuldnern des 
Klosters im Markt, sie standen ni.it mehr als einem Viertel der 
ausgeliehenen Gelder in der Kreide.• 
Fürstenfeld erfüllte neben geistlichen, eben auch geistig-kul­
turelle und sozioökonomische Aufgaben. Gerade die intensive 
Seelsorge im Markt, die Betreuung von Wallfahrten und die 
besondere Förderung der Volksfrömnugkeit (Bruderschaften, 
Prozessionswesen) kamen den Bürgern in der Sorge um ihr 
Seelenheil zugute. Im Bereich der geistig-kulturellen Aufga­
ben wären besonders Schule und Bildung zu nennen. 
Was man aneinander hatte, wurde der Bürgerschaft schon 
wenige Wochen nach der Aufhebung bewusst, als sie am 
7. Mai 1803 an die Regierung schrieb: »Der Markt Prugg 
besteht a11s 152 Häusern, 111ovo11 n11r 16 mit Ökonomie 1111d 
Feldbau, 136 aber nicht mit dem geringsten derley versehen sind. 
Wir, die 111ir bey weitem den größten Ha11fe11 a11s111achen, sind 
tlieils Professionisten, theils Zi111111erle11te 1111d Mauere,; oder gar 
TaJ1111erker, die sehr kii111111erlic/1 leben 111iissen, und 1111s 111mmehr 
bey A1if/1eb1mg des Klosrers der Dii,ftigkeit u11d dem Elende a11s 
der Ursache noch mehr Preis gegeben sehen, weil wir einerseits die 
Arbeit verlieren, andererseits a11ch keine Hoffnung mehr haben, 
nach verkauften Cn111dstiickfiir unser 111eniges Vieh einiges Stroh 
oder H e11, wie bisher vom Kloster z 11 erhalten, wegen Celdma11-
gel und Armuth hingegen derley Cn111dstiicke kaufen nicht im 
Staude sind. ((7 Bei aller Übertreibung sind die Folgen der 
Säkularisation für die Bevölkerung nicht zu übersehen. 

Herrscheft 1111d Korif/ikt 

Der verdienstvolle Ortschronist Jakob Groß schreibt, dass sich 
die Brucker schon seit 1399 »nach unabhängigeren Verhält­
nisse11« sehnten und dass es ihnen ►}überhaupt unbequem 
gewesen« sei. >>unter der Oberherrlichkeit der Mönche zu ste­
hen, welche sogar das Eigenthum von Grund und Boden, 
worauf ihrer Unterthanen Häuser standen, in Anspruch nah­
men und sich in alle Angelegenheiten der Gemeinde meng­
ten«." Groß ergreift hier einseitig Partei genauso übrigens wie 
der letzte Abt und Klosterchronist Gerard Führer. Als Prior 
war er seit 1785 Verhandlungsführer des Klosters im letzten 
großen Konflikt mit dem Markt. Für ihn legten die Bürger 
,mblic/1 fortgepjla11z te Cehäßlichkeiten« an den Tag.• Was hatte 

ihm dazu Anlass gegeben? Nach dem Tod von Abc Martin II. 
Hazzi (1769-1779) entflammte ein Streit um das Weiderecht 
auf der Flur »Oß111ald« und um den angeblichen Entzug der 
»Marckt Pruck Cru11d- und Saalbiicher<< seitens des Klosters."' 
Der »Vorfall« lag bereits 30 Jahre zurück! Am 10. Juni 1755 
war der Bierbräu Martin Pruckmayr verstorben. Der dama­
lige Pfarrvikar Martin Hazzi soll aus dem Nachlass die 
Grund- und Salbücher des Marktes, also die Grundbücher 
und Kataster, enl:\vendet haben. Solange Hazzi Abc war, hielt 
man still Nach seinem Tod war es dani.it vorbei. Hazzis Nach­
folger Tezelin Kazmayr (1779-1796) musste sich gegenüber 
dem kurfürsclichen Hofrat am 5. Dezember 1786 rechtferti­
gen." Er wies die Unterstellung als lächerlich zurück, denn 
der Marke habe »von seiner Existenz a11 kein.en eige11en Grund 
besessen noch iemal Stift oder Ciltw ei11ge110/nne11<<, das heißt er 
konnte gar keine eigenen Grund- und Salbücher besitzen. 
Deshalb venvahrte Pruckmayr auch nicht solche auf. Dies 
würden auch die Gemeinderechnungen beweisen. Nur 
1739/ 1740 sei Pruckmayr übrigens »Reclmu11gs-Fiihrer« und 
nuc Angelegenheiten der Gemeinde befasst gewesen. Er habe 
das >>Cemeinstnkhel,'2 111ori11 die Documenta des Markts enrhal­
te11 seye11«, seinem Nachfolger übergeben. Seitdem versah er 
das Amt 11.ichc mehr. Wenn dies trotzdem behauptet werde, 
müsse man nur in die Gemeinderechnungen schauen. Die 
klagenden Bürger legten nur »Muthwillen<< an den Tag. Hazzi 
habe etwas anderes, nämlich die Kirchenrechnungsbände an 
sich genommen, weil Pruckmayr auch Kirchenpropst gewe­
sen war. Die Bände befanden sich jetzt im Gewahrsam des 
Klosterrichters. Die Bürger könnten sich dort davon über­
zeugen, dass es keine anderen Bücher waren. Abschließend 
bat Abt Tezelin den Kurfürsten Karl Theodor darum, die 
Urheber der ehrverletzenden Verleumdungen ,>ei11 Zeit lang 
mir IMisser und Brod in das Amrshaus sperren z u lassen << . Die 
Vorwürfe seitens der Brucker waren in diesem Fall unge­
rechtfertigt, so sah es dann auch der abschließende Vergleich 
von 1797. Wer hatte gegen das Kloster geklagt? Die »Streit­
partei« bestand aus 128 von 143 Bürgern, die sich per Unter­
schrift verpflichtet hatten, vor dem Hofrat zu klagen. Wie 
schwierig es war, zu seinem - wenn auch vermeintlichen -
Recht zu konm1en, zeigt die Gemeindeversanmuung vom 
24. April 1786. In Gegenwart des H of- und Marktrichters 
und des Priors Gerard Führer wurde die Gemeinderechnung 
1785 geprüft. Thadäus Härtl, einer der vier Gemeindevertre­
ter (Vierer), legte die Jahresrechnung vor. Die Klosterseite 
entdeckte Ausgaben für einen Advokaten und einen Geome-
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• 
Vergleir/1 Zll'isrhe11 Klosrer 1111d .\larkr 1'011 1797 Foto: Sudurch1, 

ter, aber keine Einnahmen zur Bezahlung der Streitkosten. 
Prior Führer verweigerte daraufhin die Entlastung. Die Partei 
der streitenden Bürger sollte alles aus eigener und nicht aus 
der Gemeindekasse aller Einwohner bezahlen. Abt Tezelin 
beschwerte sich daraufhin schriftlich bei den Dorfvierern, 
dass sie als Grund- und Vogtuntertanen »1111gehorsa111es respect 
widriges Betrage11 gege11 die rec/1I111ässige H errschaft« gezeigt 
hätten. 
Dieser Konflikt stand am Ende einer Reihe von Auseinan­
dersetzungen, die aber nicht (!) kontinuierlich festzustellen 
sind. Größere Konflikte und ihre Lösungen sind von 1399, 
1429, 1601, 1609, 1692 und 1797/1799 überliefert.13 

Wie aber war der wirkliche Alltag unter dem Krunmmab? 

Hef111arks- 1111d Polizeiord111111g 1600 

Der Alltag unserer Vo1fahren war nie eine Idylle, aber auch 
nicht •>ein schreckliches Leben in Jahrhunderten eines langsa­
men Wandels« (Richard van Dülmen). Das Leben war abhän­
gig von der Natur. Sie bestimmte, ob es eine gute oder 
schlechte Ernte gab, ob das Land hungerte oder nicht. Man 
darf die Geschichte nicht auf die Kriege und ihre Begleit­
erscheinungen allein reduzieren. Jahr für Jahr rang der Bauer 
dem Boden Erträge ab, um sich und den Grundherrn, dem 
der Boden gehörte, ernähren zu können. Tag für Tag mühten 
sich die etwa um 1600 nachgewiesenen Brucker Bäcker, 
Bierbräuer, Drechsler, Färber, Gastgeber (Wirte), Gerber, 
Glaser, Hafner, Kürschner, Kistler, Kupferschmiede, Leb-
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zelter, Lederer, Maurer, Messer- und Waffenschmiede, Metz­
ger, Nagelschmiede, Sattler, Schäffler, Schlosser, Schmiede, 
Schneider, Schuster, Seiler, Tuchscherer, Wagner, Weber und 
Zimmermeister in ihrem Handwerk ab und versuchten die 
Krämer und Huckler (Hausierer) Waren aller Art unter die 
Käufer zu bringen." Ihrer aller Leben regelte seit 1600 eine so 
genannte Hofinarks- oder Polizeiordnung. Im Auftrag des 
Abtes Johann VI. Puel (1595-1610)1

; wurde sie 1599 oder 
1600 vom klösterlichen Hofimrks- und Marktrichter Hanns 
Mayr von Vierkirchen, Diener Herzog Ferdinands von Bay­
ern, abgefasst. Eine Abschrift bzw. das Konzept haben sich 
erhalten.1" Hanns Mayr, dessen Epitaph in der Pfarrkirche St. 
Magdalena zu sehen ist, war von 1582 bis 1587 und erneut 
von 1597 bis 1623 Richter in Bruck." 

Hef,11ark Br11ck 

Was war eine Hofinark? Die Hofn1ark stellte eine adelige 
oder geistliche Herrschaft über räumlich begrenzten Grund­
besitz mit Niedergerichtsrechten dar. Dazu gehörten die 
Polizeigewalt (Gewerbe- und Lebensmittelkontrolle, Brand­
schutz, Maß und Gewicht), die Steueranlage und ihre Er­
hebung, das Musterungsrecht, die Scharwerkspflicht, die 
freiwillige Gerichtsbarkeit (Notariat, Nachlass- u. Vormund­
schaftswesen) und die niedere Jagd. Darüber geht aber unsere 
Ordnung weit hinaus, da die Normen auch das soziale Leben 
zu reglementieren versuchen. Man spricht hier von Polizei­
ordnung. Der Staatsrechtler Johann Jacob Moser rechnete zu 
den Polizeiordnungen alles, was der Einführung und Erhal­
tung der Sicherheit, der guten Zucht und Ordnung, dem 
Wohlstand und Nutzen des allgemeinen bürgerlichen Lebens 
diente? Die »Saz, Ord111111g 1111d Gebra11ch« wurden, wie es 
im Vorwort heißt, »z11 B~fiirderr111g der Ehre Gottes 1111d Erha/­
/1111~!?. g11tier Policey« erlassen. Die Hofinarksordnung umfasst 
die Abschnitte 1. »Erstlic/1 betr~[fe11d die Ehre Gottes«, 
2. »Betrefe11d g11tte Policey 1111d Befürderr111g ge111ei11e11 Nutzen«, 
3. die >>Bierord111mg<<1 4. die Müller, 5. den »Pra11t111ei11 betre­

Je11d«, 6. Maß und Gewicht, 7. die »Feyr Ord111111g«, 8. Sturm 
läuten, 9. Glücksspiel, 10. Meldepflicht, 11. ungewöhnliche 
Wege, 12. Taglöhner, 13. >>Betr~fe11d die b11rgerliche Vorsteher, 
Vier 1111d Zwölfer«, 14. Wehrbeschau und Musterung, 
15. Tanzvergnügen und 16. Verbot des Fürkaufs. 

Polizeisache11 

Folgen wir den einzelnen, ohne wirkliche Systematik zusam­
mengestellten Bestimmungen. Sie beginnen mit Verhaltens­
regeln für kirchliche Veranstaltungen. Da ist zu lesen: Was 
Ordnung, Zucht und Gehorsam in einem Gemeinwesen ist, 
erkennt jeder Fremde beim Besuch des Gottesdienstes und 
auf Prozessionen. Während den Gottesdiensten (Opfergang), 
Prozessionen, Umgängen und Kreuzgängen sollten deshalb 
der Marktrichter und die Vertreter der Einwohnerschaft, 
Vierer und Zwölfer genannt, voraus schreiten, gefolgt vom 
gemeinen Volk (»Gmain«), getrennt nach Männern und 
Frauen.Vierer und Zwölfer gehen mit gutem Beispiel voran, 
besuchen an allen Fest- und Feiertagen die Messe und 
opfern. Die Zünfte sollen mit den Kerzen nicht säumig sein. 
Die Hausväter halten »ire Söh11 1111d Töchter, Knecht und Dier-
11e11« zum Kirchengesang während des Gottesdienstes an, 
>>da111it sie a11statt der leicl,ifertige,, Sclra11dlieder, so bey Tag 1111d 
Nacht a,if de,, Gassen 1111d so11ste11 in Wii11klhä11sem ges1111ge11« 
geistliche Gesänge erlernen. Wer sich verweigerte, wurde 
bestraft und vom jährlichen Tanzvergnügen (»Jahrda11z<1) aus­
geschlossen (1 ). Die Metzger dürfen nicht mehr an den 
hohen Feiertagen ihre Preise selbst festsetzen. Sie müssen per 



Eid versichern, kein Vieh in Seuchenorten zu kaufen und 
kein Fleisch zu verkaufen, das nicht der Fleischbeschau unter­
worfen war. Die Fleischbeschauer geloben per Eid, ihrem 
Auftrag fleißig nachzukommen. Bei Unfleiß werden sie abge­
setzt und bestraft. Die Metzger geben sowohl dem Armen wie 
dem Reichen für ihr Geld gleich gute Ware und führen die 
Verkaufsabgabe (Ungeld) ab (2). Auch mit der Bierbeschau 
und dem Brauwesen war es nicht zum Besten bestellt: Die 
Bierbeschauer setzten für minderes Bier denselben Preis an als 
für besseres. Bier wurde häufig aus dem Markt verkauft, so 
dass Mangel eintrat. Die Bierbeschauer sollen deshalb besser 
ihr Amt versehen und sich beim Bierpreis an München und 
Dachau orientieren. Den Bräus wurde grundsätzlich verbo­
ten, nach der Polizeistunde Gäste zu bewirten und Bier aus­
zuschenken (3). Den Mi.illern hielt man jährlich die Mühl­
ordnung vor. Verstöße wurden bestraft. Über den Inhalt der 
Mühlenordnung erfahren wir jedoch nichts (4). Ein beson­
deres gesellschaftliches Problem stellte der Branntwein dar. 
Man verbot den zugelassenen Brennereien das Brennen aus 
Getreide und Obst und gestattete als Grundstoffe nur Wein 
und Bier. Wer sich nicht daran hielt, verlor nicht nur die 
Lizenz und sein »Pre1111z e11~f!", sondern wurde »noch darz 11e 
gestraft<<. Branntwein durfte an Sonn- und Feiertagen vor 
dem Gottesdienstbesuch 1ucht ausgeschenkt werden (5). Den 
Krämern und Hucklern oder Hausierern wird untersagt, 
beim Verkauf von »Spez erey, Sch111alz , Kerzen« und anderer 
Ware das »geri11g A11gsp11rger Gewicht« zu ve1wenden, weil das 
Betrug sei. Sie müssen die ,,gerech1e11 La11dgel/licht 1111d Maas«, 
also die landesüblichen Dachauer und Münchner Maße und 
Gewichte anwenden (6). Dem Brandschutz kam eine heraus­
ragende Bedeutung zu. Mindestens einmal im Jahr mussten 
die Feuerstätten beschaut und die »Feyrhacke11, Laitem auch 
die led11e Kiib/11« überprüft werden. Wer einen Brand im 
Kloster oder Markt entdeckte und anzeigte, erhielt eine 
Belohnung. Wenn die Nachtwächter einen Brandausbruch 
verschliefen, wurden sie nicht nur entlassen, sondern sie 
kamen auch ins Gefängnis. Wer Feuerleitern und Feuerkübel 
besaß, musste sie bei einem Brand umgehend zum Einsatz 
bringen (7). Der »Verteidigungsfall« wurde durch das »Sturm­
schlagen« allein vom Richter oder seinem Vertreter ausgelöst. 
Offensichtlich hatte es wegen durchziehender »La11dtsk11echt« 
und zu früh ausgelöster Alarme Probleme gegeben. Die Bür­
ger versammelten sich bei Alarm nut ihren Waffen vor dem 
Richterhaus und warteten ab. Sie durften unter Androhung 
hoher Strafe nicht selbst »Hand a11/ege11<< und sollen auch 
ohne Langspieße und Feuerwaffen erscheinen. Die öffentli­
che Sicherheit überwachten ansonsten so genannte sechs 
>> Vier1h11eis1er« in ihren Quartieren. Frauen und Kinder dmf­
ten während eines Alarms nicht die Wohnung verlassen (8). 
Marktrichter Mayr ging es besonders um die Abstellung 
gewisser aktueller Missbräuche wie des verbotenen Glücks­
spiels (9), der Nichtmeldung von unbekannten und verdäch­
tigen Übernachtenden (10) und die Benutzung nichtöffentli­
cher Wege über die Änger und Zäune bei Tag und Nacht 
(11). Anlass zu Beschwerden gaben die Tagelöhner, eine So­
zialgruppe im Markt, die sowohl für die Ackerbau betreiben­
den Bürger als auch für das Kloster tätig waren. Brucker 
Tagelöhner verloren künftig ihr Bürger- und Heimatrecht, 
wenn sie sich während der Erntezeiten woanders verdingten. 
Ihre Familien wurden ihnen nachgeschickt. (12). 

Veifass1111g des Marktes 

Die Hofii, arksordnung spricht zwar von »Bürgern<< und »bür­
gerlichen Ämtern«, dem entsprach aber kein Bürgermeister-

Gmbplaue des K/,1S1er und ,\fark1rirhccrs Johann .1/ayr ""n Vierkirchen 1111d seiner 
Gemahlin iu dl'r 13/nrrkircl,e Sr. ,\la,gdale,w Foco: St.1d1.uch1\· 

amt und keine R atsverfassung wie in den Städten und gefrei­
ten Märkten. Es gab wie in jedem D01{ nur so genannte Vie­
rer. Diese vier Männer vertraten die Interessen der Gemeinde 
gegenüber der Obrigkeit und führten die Gemeindekasse, die 
sich aus Bi.irgerauföahmegeldern und Umlagen speiste. Legt 
man städtische Kriterien zugrunde, könnte man sie als die 
>vier Bürgermeister< oder als >Inneren Rat< bezeichnen. Sie 
wurden aus den »Zwölfern« ausgewählt, was einem städti­
schen >Äußeren R at< entsprechen würde. Die personelle 
Zusammensetzung der Zwölfer, das heißt die zwölf vermö­
gensten Bürger, bestimmte der Abt allein, die Vierer wurden 
dann je zur Hälfte von den Zwölfern aus ihrem Kreis und 
vom Abt ausgewählt." Es gab keine freie Wahl der Bürgerge­
meinde. Ohne Zustimmung des Marktrichters durften sich 
die Vierer zu keiner Gemeindesitzung treffen. Die anschei­
nend üblichen Gelage wurden abgestellt. Bei Sitzungen nut 
dem Marktrichter standen jedem Teilnehmer ein halber Liter 
Wein und drei Speisen zu, bei weniger wichtigen Sitzungen 
- wohl ohne den Richter - gab es insgesamt einen Liter 
Wein. Wenn sich die Vierer zu Sitzungen trafen, durften sie 
ihre Seitenwehr (kurze Stoßwaffe) als äußeres Zeichen ihrer 
Wichtigkeit tragen (13). Zu ihren Aufgaben gehörten die 
Besetzung der Hirten- , Flur- und Nachtwächterämter, die 
Feuerstättenschau und die Gewerbekontrolle. Einmal im Jahr 
hielt der Richter eine Wehrbeschau und Musterung der >Bür­
gerwehr< ab. Wer seine Waffe nicht gepflegt hatte, wurde von 
ihm bestraft (1-+). Ebenso Männer, die sich auf den öffentli­
chen Tanzveranstaltungen nicht an die Kleidervorschriften 
hielten, oder ledige Personen, die zum Tanzen den Markt ver­
ließen. Das Tanzen war dem Richter ein Dorn im Auge. So 
verbot er den Dienstboten den Abend- oder Nachttanz nach 
Feierabend, wobei er hier dem Wunsch der Dienstherren ent-
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sprochen haben dürfte (15) . Dem Verbraucherschutz diente 
die letzte Bestimmung der kleinen Polizeiordnung. Sie ver­
bot, dass die Krämer und Huckler innerhalb einer Meile um 
Bruck herum Schmalz,Eier, Schmer,:?<' H ühner, Gänse, Flachs, 
Garn und Leinwand aufkaufen (»Fiirka,if«), um sie vert'.euert 
auf dem freien Wochenmarkt weiter zu verkaufen (16). Zum 
Schluss heißt es, dass die Ordnung in den »G 111ei11schrein <<, das 
heißt in die Archivtruhe und Gemeindekasse, gelegt und 
j edes Jahr bei der R echnungslegung der Vierer vorgelesen 
werden solJ . Alles in allem zeugt die Quelle zum einen von 
Bevormundung, zum anderen auch von Fürsorge. Es handelte 
sich überwiegend um landesübliche Bestimmungen, wie sie 
in den Landes- und Polizeiordnungen von 1518, 1542 und 
1553 zu finden sind, aber auch um lokale Eigenheiten. 1616 
erließ H erzog Maximilian I. ein systematisches und umfas­
sendes Landrechtsbuch mit einer Polizeiordnung,2' das lokale 
R egelungen wie für Bruck erübrigte. 

Quellenanhang: 

Edition von BayHStA, Klosterlirerale Fürstenfeld 593: Ordnung für die Hofinark 
Bruck unter Abt Johann Puel (1595- 1610), von 1599/ 1600" 
Papierlibell, -1 Blätter, Format 36 x -16 cm, unfoLiierr 

(folio lr) 
Auf gnädigen Befehl des Ehrwürdigen in Gort Herrn Johan Abte" des würdigen 
Gortshaus Fürstenfeld als Grund- vnd Hofinarcksherrn zu Prugg sein durch die 
Gerichtsobrigkeiten den edlen ehrenfesten Hannsen Mayr von Vierkirchen, 
Frrl." Durchlaucht Herzog Ferdinand in Bayren Diener, so als derzeit R.ichtern 
daselbsten, zu Beförderung der Ehre Gottes und Erhaltung gurrer Policey" und 
was gemeinen Nutz anhängig, den Herren Vier- und Zwölfern als Vorstehern~· 
zu Prugg, diese nachgeschribne Saz," Ordnung und Gebrauch ob deroselb fest 
unnd stet zu halten gegeben und mir Ernst aufgetragen worden, jedoch vorbe­
haltlich solche durch wohlmnelten H. Prälaten" Jhr Gnaden jährlich zu veren­
dern oder gar zu cassiren. 

(1) Erstlich betreffend die Ehre Gottes 
Sonderliches Opfer," weilen bisher in denselben ein Unordnung gebraucht und 
zu Zeiten die eehaft Leurh" vor der Obrigkeit" gangen. Wan dan von reisendtet1 
Persohnen nit Ehr erlernt und gespührr werden mag, was in einer Starr, Marckt 
oder Flecken für gurre Policey. Ordnung, Zucht und Gehorsam gehalten. dan 
eben in und bey dem Dienst Gottes, auch Processionen. Derohalbcn solles fort­
hin folgender Gestalt gehalten werden. Nemblich soll, wie billich, die Gerichts­
obrigkeit den Vorgang" haben. Darauf sollen folgen die Herren verordnete Vie­
rer, nach discn die Zwölfer und darauf die Gmain, welche sich in züchtiger 
Ordnung also befördern soll, das nir kein Saumsahl erscheine. 
Und obwohlen hierin zum Opfern daglicher'' Fest- und Feyrtag niemands ver­
bundten. so will doch obbemelter Obrigkeit und Vorstehern gebühren, dass sie 
zum Vortrag gurren Exempls bey dem Opfer alle Fest- und Feyertäg erscheinen. 

Zum anderen solle der Umgang mir dem Heiligen Hochwürdigen Sacramenr 
alle Pfinztag" (vermög ausgangenen Frtl. Drtl. Mandat·") mit Zucht und R.eve­
renrz begangen und obbemelte 3 Obrigkeiten sich ohn beweglicher Ursach nir 
darvon abhalten lassen, die Zunfre~ sollen auch mir den Körzen nir säumig seyn. 

(folio l v) 
Dricrens belangend die Kreüzgäng und Processionen. Sollen solche forthin mir 
dem Vorgang wie oben mit dem Opfer gehalten und alzeit 3 Personen neben 
einander gehen. Und ist zu vermercken, was hieoben von den Manspersonen 
gemeldet, dass soll auch also bey den Frauen und Weibspersonen verstanden und 
solche Ordnung gehalten werden. 

Vürtens nachdem durch Herrn Pfarrer ein löblicher Gebrauch fiirgenommen, 
daß an den Fest- und Feyrtägen unterm Gomdienst ecwelch Kirchengesang nach 
Gelegenheit derzeit durch die Gemein Gort zu Lob sollen gesungen werden, 
derohalben allen Hausvättern hiemir angedeiitet und ernstlich befolchen seyn 
soll, dass sie nir allein selbstcn mit Singen, sondern ire Söhn und Töchter, Knecht 
und Diemen dahin weisen, damit sie anstatt der leichtfertigen Schandlieder, so 
beyTag und Nacht auf den Gassen und sonstcn in Wiinklhäusern" gesungen, die 
geistliche Geseng und R.uef erlernen und sich derselben in der Kirchen gebrau­
chen. Im Fall sich aber bey gemelren jungen Leiithen befunden wird, dass sie aus 
Ungehorsam in der Kirchen nicht singen wollten, darauf dan die Obrigkeit son­
dern Sorch ~ bestellen solle, denselben soll neben ander gebührender Straff der 
gmeine Jahrdanz verborren werden. 
NB. Jetzt ist ein Schullmeister und täglich Organist vorhanden, so dise Stelle sol­
len alleine vercretten. 

(2) Betrefend gutte Policey und Beförderung gemeinen N utzen 
Ersteres berrefend die Metzger und Fleischbeschauer. 
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Nachdeme ihnen dieselbe bey wenig Jahren her etlichmahl im Jahr als Ostern, 
Pfingsten, Weihnachten unnd K.irchweyhung aigne Freyheiten machen und daß 
Fleisch eingeschäzr'" ihres Gefallens verkaufen, weilen dan solches der Policey 
zuwider, sollen ihnen die angemasre Freyheiten fiirrer an aufgehebr seyn. Im Fahl 
aber auf solche Fest den Metzgern ein Gnad gcrhan, soll es mit Vorwissen der 
Obrigkeit und Viertel beschehen. 
Es sollen auch die Metzger jährlichen an Aidsracr anloben, dass sie mir Einkau­
fung des Viehs die fahlige Orth," so vill ihnen wissend, meiden, auch kein Fleisch 
verkaufen, es sey dan hiervor lebendig und geschlacht beschaut, auch der Satz 
gegeben. (fol. 2r ) Sie die Metzger sollen auch den Armen als den R.eichen sein 
Pfenning vergelten" und das Fleisch u,ns Gelt nir versagen. Die Fleischbeschauer 
sollen jährlich und sonderlich, wan sie zum Anm aufgenommen, an Aidstart anlo­
ben, dass sie ihrem Beruef mir der 13'schau" und Satz" fleisig abwarten, keinen fir 
den anderen halten, wo sich aber von Mund und Gab" oder anderer Ursach hal­
ben bcy ihnen ein Unfleiss befönde, sollm sie nit allein ihres Ambts enrsezt, son­
dern nach darzue nach G'sralr ihres Verbrechens gestraft werden. 

(3) Bierordn ung 
Dieweilen sich anjezr etlich Jahr her mir den Setz" und Bschau den B'schauern" 
und Preyen" grosse Beschwerden und Ungleicliheiten bcfünden, also dass Bier, 
so dass Satz nit halb Tail würdig'"' neben dem bösserem" ingleichen Werth 
b'schaur, gesözr, ausgeschenckt und gar kein Uncerschid gehalten, es wird auch 
dass Bier so häüfig vom Marckt verführt, daß derselb zu den nothwendigsten 
Zeiten mit Bier nir versehen, deshalbei1 forthin bössern Anordnung beschriben 
und dem B'schauern ihr Pflicht höcher eingebunten, sich auf diesen Fall nach der 
Frrl. Haubrstatt'' München und Marckr Dachau zu reguliren und der Satz nach 
Gelegenheit der Zeit Gersten und Hopfenkaufs anzustöllen. 
Es sollen auch die Preyen bey Vermeidung der Straf bey nächtlicher Weile nie­
mand über die Srund, so ihnen benent würd," weder 13urger noch Gast jedanoch 
nach Gestalt der Psohnen sörzen" oder Bier auftragen. 

(4) Den Müllneren soll jährlich die Müllordnung" fiirgehalren und so sie die 
überrrercen darumen gestraft werden. 

(5) Prantwein betrefend 
Wiewohlen in Hochlöbl. Bayrischer Policey" ausführlich fiirsehen. wie es mir 
dem Prandcwein (fol. 2v) gehalten werden soll, so gibt doch der Augenschein, 
dass solchen Ordnung zuwider allhie täglich neue Prandtweinprenner aufstehen, 
welche wider dass Verbott aus Traid und Obs Pranrwein prennen, welches dem 
gemeinen Nutz und gemeinen Mann an seiner Nahrung höchst schädlich und 
abbrüchig. Derohalben forthin diejenige, so den Prandrwein zu prennen von der 
Obrigkeit Erlaubnus haben. kein ander Materie oder Zuthun brauchen soll dan 
allein Wein und Bier ( ... ) jedoch unterschidlichen als es die Landsordnung'· 
zulast. Wer aber darüber berretten und gemahlter Traidt oder eingebaizt Obs bey 
yemand befunden. dem soll nit allein der Prandrwein und Prennzeug genom­
men, sondern noch darzue gestraft werden. 
Es soll auch daß Prandrweincriinken an den Fest- und Feyrcägen vor dem Got­
tesdienst verbotten seyn. auch die Übertretter sowohl der Wiirrh als Gast gestraft 
werden. 

(6) Nachdeme sich auch beföndt, dass die Kramer und Hockler" in Verkaufung 
ihren Waaren als Spezerey, Schmalz, Kerzen und anderem dass gering Augspurger 
Gewicht brauchen, dardurch der gniain Mann unwisswend betrogen zu Fiirku­
mung dessen soll hinführan allen Kramcrn und Hockleren auch allen denen so 
Gewicht und Maas brauchen bey Verliehrung der Pfenwerten"' und hocher Straf 
auferladen seyn, dass sich niemand anderst dan bey dem gerechten Landgewicht 
und Maas berretten lasse. 

(7) Feyr Ordnung 
Es sollen aufs wenigsten in Jahr einmal die Feyrsrätt, Feyrhacken ,"' Lairern:" auch 
die ledne Kiibln'·' fleissig beschauet und wo Unfle,ss befunden, die sollen nach 
Ungnad gestraft werden. 
Wann im Kloster Fürstenfeld: so Gott mit Gnaden aller Orrhen verhiietten wolle: 
ein Pnmst'·' bey Tag oder Nacht ausbricht, wer solches dem Grichr zu Prugg 
erstens anzeigt, der soll sich bey Herrn Prälaten zu Fürstenfeld J. Gnaden'·' einer 
Verehrung"" zu vertrösten haben. 
Ebenmässig so ein Feyr im Marggt erschin, wer dass dem Gericht mir offenrli­
chen Geschrey zum (fol. 3r) ersten anzeigt, der soll von dem, da das Feiir aus­
gangen empfangen beym Tag -1 ß dt Nacht aber 1 0."" 
lcem so der Nachtwachten aus Unfleiss ein Prunsr verschlieff und nit erstens 
offenbahret, der soll nir allein seines Ambts encsözr, sondern noch darzue nach 
Gestalt der Sachen mir Fangnu1'·1 gestraft werden. 
Es sollen auch diejenige, so die Laitern. Feiirkiibl in ihren Gewalt haben, solche 
alsbald zu der l'runsr ordnen. 

(8) Weilen auch jetzt ein Zeit her, sonder in diesen schwebenden K.riegsläuften,"' 
durch die Landrsknechr vill Aufruhr, auch Todtschlag begeben, auch durch dass 
unzeitig Sturmschlagen grosse Gefahr erwöge," zu Fürkumung '' dessen alles sol­
len sich d,e Burger nachfolgender Ordnung halten. 
Nemblich dass bey hocher Straf auf solchem Fall niemand dan der R.ichter oder 
sein Anwalt" Sturm zu schlagen befehle. Wan aber einer solchen Aufruhr halben 
Sturm geschlagen. soll ein jeder Burger bey seiner Pflicht mit seiner Wöhr' : 
ausser der langen Spics : vor des R.icluers Haus erscheinen und allda in gurter 
Bereitschaft und Verwarth stehen, aber bey hocher Straf : ausser der Obrigkeit 
13efehl : nie Hand anlegen. 



Und dicwcilen bey den Schiitzen ·, in solchen Fällen Unglück zu befahren, sol­
len die Schützen ihre Geschhos·• anhaimb lassen und sich ander ihrer Waffen 
gebrauchen. 
Die sechs Vierrlmeisrer sollen zum Schuz der Obrigkeiten besrölet sein und in 
dergleichen Viertel gurte Obacht halten. 
Wan in einen solchem Auflauf Sturm geschlagen, so sollen die Weibsperso_nen 
und Kind in ihren Wohnungen verbleiben und sich bey der Straf nir finden las­
sen. 

(9) Das Spihlen in Wüncklen ·, um vill oder wenig soll denen. so von der Obrig­
keit nit Erlaubnus haben, bey der Straf verbotten seyn. 

(10) Welcher Würth, Gasrgeb, Pierprey oder sonst Burger genandt Muesgehen­
den," Unbekanren oderVcrdachtigen über ein Nacht beherbergt und solches der 
Gerichtsobrigkeit nit anmelde. der soll gestraft werden. 

(11) Die ungewöhnliche Wege über die Änger sollen sowohl im Winter- als 
Sommerzeiten verpotten seyn. Wer hier überthretten, der soll beym Tag um I ß 
bey der Nacht aber um 2 ß gestraft werden. 

(fol. 3v) 
Wer aber ein Lücken in ein Frid~ weiß oder über ein Friden in die Änger steig, 
der soll um -lß d gestraft werden. 

( 12) Demnach nit wenige von einer gmein Burgerschaft grosse Beschwerden der 
Taglöhner halben ft.irkombr. welche in der Feldarbeit umbs Lohrt nicht zu 
bekommen. sondern in andere Flecken oder gar ausser Lands der Arbeit nachrei­
sen und doch in den gmein Nutzungen die meisten und ersten seyn. auch ihre 
Theils Weib und Kinder, das gonz Jahr umbs Allmosen den Burgeren vor den 
Fenstern stehen. Ist derohalben geordnet: Welcher Taglöhner forthin im Hauet­
oder Arndtzciten'" ohn Erlaubnus der Obrigkeit und Führer • vom Marckt 
zücht'" und sich anderwerrs zur Arbeit bestellen lasse, deme soll nach Beschaffen­
heit der Sachen und Erkanntus der Obrigkeit die Burgcrrechr aufgehöbt und 
seyn Weib und Kind hinnach geschickt werden. 

(13) Betrefend die burgerliche Vorsteher, Vier und Zwölfer 
Dieweilen bishero in Verrichtung der Gmeinsachen schwerer Zörungen" durch 
die Oberkeiren beschechen, so soll hinführo in dergleichen mt mehr pasiert wer­
den, dan so die Gerichrsoberkeit und Vierer wichrigs Gmeinsachen verrichten, 
soll zur Ergötzung auf jede Persohn I Viert! Wein neben 3 Speisen sonst aber in 
schlechten Verrichtungen nach Erkanmis der Obrigkeit I Maas Wein zugelassen 
werden. 

Die Herren Vierer sollen ausser Vorwissen der Gerichtsobrigkeit kein Gemein'' 
halten, noch was Nahmhaftes handlen. 
Wan die Vierer zu der Obrigkeit gehen Gmainsachen" zu rracriren, sollen sie ihre 
Seitenwöhrn,,.. tragen. 
Und damit unter den burgerlichen Ämreren gleiche Bürden getragen, sollen die 
Vierer zu zweyen Jahren gegen den Zwölffern oder sonst qualificirten Persoh­
nen nach Befehl und Gefallen Herrn Prälaten zu Fürstenfeld Ihr Gnaden abge­
wechselt werden. 

(fol. 4r) 
(14) Es soll jahrlichen zu bestinumen Zeit durch die Obrigkeit ein ordinari 
Wöhrbschau" und Musterung gehalten werden und wer sein gebottene Wöhr 
nit sauber halt. gestraft werden. 

(15) Welche Mannsperson bey den Hochzeiten oder sonst gmein Tänzen ohn ein 
Mantl oder R.ock ranzt und berretten wird, soll gestrafft werden 4ß d. 
Das kein ledige Person ausser der Kirchtäg oder Hochzeiten zum Tanz vom 
Marckt yber Feld oder in ander Dörfer ausgeh bey Straf 4ß d. 
Belangent die Abend- oder Nachttanz. Weilen solche dem gemein Nmz zuwi­
der und die Dienstleut mehr demselben dan der Hausarbeit abwarten, sollen die­
selbe Naclutänz ga112 vnd gar abgeschafft und verpotten seyn. 

(16) Weiter konn augenscheinlich für, dass die Hock.ler und Kranuner alle Vic­
tualien als Schmalz. Ayr, Schmehr, Hiinern und Gäns auch Flachs, Garn und 
Leinwarh um den Marckt auf den Dörferen aufkaufen, welches sonsren zu frcyem 
Wochenmarckt allher gebracht wurden. Die Käufer aber solches thails in die Stätt 
vertragen oder so bis allher züe Marckt bringen ihren Wucher darauf schlagen. 
Weilen dan solches dem gemein Nutz höchst schadlich und den Wöchenmärg­
ten abbrüchig. so soll hiemit allen Fürkauflern• verbotten seyn, dass keiner bey 
Verlierung der Waaren und hochen Straffen innerhalb einer Meil Wegs um den 
Margr dergleichen Pfennwerrh auf den Fürkauf nie kauffe. 

Dieser Ordnung soll ein Copie in dem Gmeinschrein glögt und jährlich an der 
Gmain Raittung'" verlesen werden. 
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lern Josef Bo.(!11er: Die Gerichtsordnung ft.ir die Kloster Fürstenfeldische Hof­
mark Bruck (um 1600). ln:Amperland 2-l (1988) 148-150. 

" Josef &g11er: Das ehemalige Klosterrichterhaus in Fürstenfeldbruck. In: 
Amperland 24 (1988) 6-1- 67; LR/111er, Fürstenfeld.S.319-322. 

"Joha1111J. ,\loser:Von derTeutschen Crays-Verfassung. Frankfurt/Main. Leipzig 
173. s. 736. 

" Zum Verfahren Groß, Chronik. S. 129-132. 
' Bauchfett des Sch,~eines. 
" He/11111t Gii1t1er: Das Bayerische Landrecht von 1616. M ünchen 1969. 
" Paläographische Abschrift mir moderner Groß- und Kleinschreibung und 

Satzzeichensetzung. 
"Abt Johann Puel (1595-1610). 
" •Fürstlich,. - Bezogen auf Herzog Ferdinand von Bayern (155{}-1608), dritter 

Sohn Herzog Albrechrs V., seit 1588 in morganatischer Ehe mit Maria Petten­
beck verheiratet. Für die gemeinsamen 16 Kinder wurde die Linie der Grafen 
von Wartenberg geschaffen. Ferdinand sollte ursprünglich Maria Stuart heira­
ten. Hans Mayr stand in seinem Dienst. 

'' Gemeint ist öffenrliche Ordnung. 
"' Vierer= Innerer Rat, Zwölfer= Äußerer R.at. 
" Gemeinr sind R.echrssätze oder Artikel bzw. Paragraphen. 
"' Vorbehalt zugunsten des Abtes. 
·• Gottesdienstfeier mir Kommunionempfang. 
' Ehaftleure sind die Gemeindebürger = Gmain. 

'' Richter, Vierer und Zwölfer. 
'! Vortritt. 
" Täglich. Es besteht nur eine Gottesdienstpflicht an Sonn- u. Feiertagen. 
u Donnerstag. 
" Fiirsrlich-durchlauchrige Verordnung des Herzogs. 

Handwerkszünfte. 
'' Verbotene bzw. nicht gern gesehene AufenrhaJrsorte der Jugend. 
" Besondere Sorge dafür tragen. 
"' Statt durch die verordneten Beschauer haben die Metzger selbst die Preise fest-

gelegt. 
•• Gemeine sind die sechs Viertelmeister. die ihre Siedlungsbereiche berreuren. 
◄ 1 Tierseuchenorte. 
" Gute Ware auch für wenig Geld. 
" Fleischbeschau. 
" Festlegung des Preises nach dem Allgemeinwohl. 
" Hinsichtlich Fleischverzehr und Fleischabgabe. 
• Wie Anm. 4-l. 
" Beschauer = Handwerkskonrrolleure. 
4

~ Bierbrauer. 
N Minderwertiges Bier. 
•· Gemeint ist besseres Bier im Gegendsarz zum minderen. 
' ' Fürstliche Haupt- und Residenzstadt. 
'
2 Sperrstunde. 

" Unklarer Sinn. 
4 Nicht überliefert. Dazu: Josef Bo.(!11er: Landmühlen um Amper, Glonn und 

Maisach. ln:Amperland 17 (1981) 138-141, 169-172, 197-204 und 18 (1982) 
307 und 20 (1984) 575. 

" Gemeint ist wohl die Landes- und Polizeiordnung von 1553. 
"" Wie Amn. 55. 
s· Hausierer und Kleinhändler. 
" Verkaufsartikel, Ware, ursprünglich was einen Pfennig wert ist. 
" Feuerhaken. 
' Feuerleitern. 
' ' Ein lederner Feuerlöschkübel musste in den Märkten mit dem Biirgeraufiiah­

megeld erworben werden. 
" Feuersbrunst = Brand. 
0 Gemeint ist der Abt und Prälat. 
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'" Geschenk. 
''' ß = Schilling, d = Pfennig, 0 = Gulden. - 1 Gulden = 7 Schilling = 210 Pfen-

nige = 420 Heller. 
"· Wie Anm. 65. 
''' Gefangnis. 
'" ,Schwebender Kriegszustand• . Gemeint sind die Spannungen seit dem Kölni­

schen Krieg (1583-1585), die letztendlich zum Dreißigjährigen Krieg fiihttcn. 
Klosterrichter Mayr war gut informiert, da sein anderer Dienstherr, Herzog 
Ferdinand, als Feldherr am besagten Krieg teilnahm und seinem jüngeren Dru­
der Ernst auf den Kölner Kurfürstenstuhl verhalf. 

"' Erweckt. 
-,

1 Vermeidung. 
" Vertreter. 
,, Waffe. 
7

·' Feuerschützen. 
'' Schusswaffen. 

·, Verbotenes Glücksspiel. 
·,. Müßiggänger. 
·- Einfriedung = Etter = Zaun. 
·, Mäh- und Erntetage. 
..., Gemeint sind die Vierer. 
" Wegzieht. 
" Gemeinschaftsmahl statt Sitzungsgeld. 
"

2 Sitzung. 
" Gemeindeangelegenheiten. 
-i~ Kurzmesser. 
" Allgemeine Waffenschau. 
~ Zwischenhändlern. 
" Tag der öffentlichen R echnungslegung. 

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. Wilhelm Liebhart M.A., Hohenrieder Weg 20, 85250 Altomünster 

Die Stadterhebung Fürstenfeldbrucks 
und die bayerische Kommunalpolitik im NS-Staat 

Von Pref. Dr. Hermann Rumsc/1öttel' 

Der Beitrag ist Ltd. Archivdirektor a. D. Prof Dr. Hermann­
Joseph Busley z um 7 5. Geburtstag gewidmet. 

Am 10.Jahrestag des Hitlerputsches von 1923, am 9. Novem­
ber 1933, wurden auf dem Münchener Königsplatz die mehr 
als 8000 Bürgermeister der bayerischen Gemeinden öffent­
lich darauf vereidigt, ihr Amt »im Sinne des Führers Adolf 
Hitler« zu leiten. Den Eid nahm Adolf Wagner ab, damals 
Gauleiter von München-Oberbayern, bayerischer Staatsmi­
nister des Innern und Stellvertreter des Ministerpräsidenten, 
Bayerns Hitler ehr nahe stehender, mächtiger, vielleicht 
mächtigster Mann~ Im Heer der Bürgermeister befand sich 
auch der 34-jährige Postbeamte Adolf Schorer, der im Januar 
1933 Ortsgruppenleiter der NSDAP und am 27. April 1933 
Erster Bürgermeister von Fürstenfeldbruck geworden war. 
Die Münchener NS-Führung verstand diesen pompös insze­
nierten Vereidigungsakt als Schlussstein der »Maßnahmen zur 
Bildung politisch zuverlässiger Gemeindevertretungen«:' 

Nationalsozialisnms rmd Selbswenvaltrmg 

Die Grundvorstellung der NSDAP von den Aufgaben der 
Gemeinden im NS-Staat wich fundamental von der der bis­
herigen bayerischen Gemeindeordnungen ab. In der Sprache 
der NSDAP klang das so: »Das Selbstvenvaltungsrecht, das die 
Bayerische Gemeindeordnung den Gemeinden zuerkannte, 
suchte sein letztes Ziel in der Förderung der gemeindlichen 
Interessen; die Belange des Staates betrachtete es als Neben­
sache,ja, es erlaubte den Gemeinden, sich gegen den Staat zu 
stellen, wenn gemeindliche Interessen dies zu fordern schie­
nen. Die DGO (Deutsche Gemeindeordnung)' hat an die 
Stelle dieses Zerrbildes einer Selbstverwaltung wieder den 
wahren Begriff der Selbstverwaltung im Geiste des Reichs­
freiherrn von Stein gesetzt. Darnach ist die Selbstverwaltung 
nicht nur eine Verwaltungsform der Gemeinden, sondern 
vielmehr eines der Grundelemente der Staatspolitik. Es ist die 
wichtigste Aufgabe der Selbstve1waltung, die Kräfte, die sie 
aus der örtlichen Gemeinschaft schöpft, dem Staate dienstbar 
zu machen, und es ist ihr höchstes Ziel, an der faftillung der 
Aufgaben, die der Staat sich stellt, innerhalb des ihr gesetzten 
Rahmens mitzuarbeiten.«' Durch die Beseitigung der bürger­
schaftlichen Mitwirkung, die Schaffung eines einflussreichen 
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kornmunalpolitischen Beauftragten der NSDAP zur Durch­
setzung der personalpolitischen Vorstellungen der Partei und 
die Übertragung des Führerprinzips auch auf die kommunale 
Ebene (>>allein der Bürgermeister entscheidet«) sollte sicher­
gestellt werden, dass die »Grundsätze der Partei« auch für die 
Gemeinden »unabänderliche Richtschnur des Handelns« 
wurden'.' 
Die Veränderung des Charakters der überkommenen kom­
munalen Selbstverwaltung bedeutete aber kein Verschwinden 
der Gemeinden im Einheitsstaat. Sie spielten vielmehr eine 
wichtige Rolle bei der Ausübung der nationalsozialistischen 
Herrschaft, insbesondere bei der »administrativen Norma­
lität«. Ein erheblicher Teil des täglichen Lebens der Menschen 
wurde auch nach 1933 von den gemeindlichen Aktivitäten 
geprägt. Das gilt unter anderen für die Entwicklung der Sied­
lungsstruktur und des örtlichen Verkehrs, die Versorgungsan­
lagen, die Fürsorge und die Wohlfahrtspflege, das Freizeit­
und Kulturleben oder die Gewerbeentwicklung. Zweifellos 
kam den gleichgeschalteten Gemeinden bei der insgesamt 
»erhebliche(n) Ressourcenmobilisierung des R egimes« große 
Bedeutung zu:' 

NS-Bilanz 1937 

Unter dem Titel >>Bayern im ersten Vierjahresplan« verötfent­
lichte die bayerische Landesregierung 1937 eine umfangrei­
che »Leistungsbilanz«. Mit Blick auf die Kommunen wird 
darin festgestellt, dass überall eine Erneuerung des gemeind­
lichen Lebens stattgefunden habe: »(Die Gemeinden) sind 
von neuem Leben durchpulst, sie sind wieder erstarkt, sie 
haben zu den Wurzeln ihrer Kraft zurückgefunden.« An­
schließend wird alles, was baulich, sozial, wirtschaftlich oder 
kulturell geschehen ist, der nationalsozialistischen politischen 
Führung zugerechnet." 
In der am 4. Juli 1936 erschienenen Festnummer des Fürs­
tenfeldbrucker Wochenblattes zur Stadterhebungsfeier äußer­
te sich der NSDAP-Kreisleiter Franz Emmer, als »Typ des 
Nazis schlechthin« wurde er später zu Recht charakteri­
siert7 zu dem für die Stadt so wichtigen Ereignis folgender­
maßen: »Gewaltige, kaum glaubhafte Ereignisse haben sich in 
den vergangenen drei Jahren unter dem Zeichen des Haken­
kreuzes in Deutschland vollzogen. Auch die Gemeinden 


